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ACHTER TEIL 

Aufbau der Verwaltung 

ABSCHNITT I 

Verwaltungsstellen der Versicherungsträger 

Haupt-, Landes- und Außenstellen 

§ 418. (1) Die Verwaltung der Versicherungsträger ist durch Hauptstellen, durch Landesstellen nach 
Maßgabe der Abs. 3 und 4 und, soweit dies nach Abs. 5 vorgesehen ist, durch Außenstellen zu führen. 

(2) Die Hauptstelle ist am Sitz des Versicherungsträgers zu errichten. Die Hauptstelle hat die 
Verwaltung des Versicherungsträgers zu führen, soweit nicht einzelne Aufgaben durch Gesetz den 
Landesstellen zugewiesen sind. 

(3) Die Österreichische Gesundheitskasse und die Pensionsversicherungsanstalt haben in jedem 
Bundesland jeweils eine Landesstelle für das betreffende Bundesland einzurichten. Die Allgemeine 
Unfallversicherungsanstalt hat Landesstellen in Wien für die Länder Wien, Niederösterreich und 
Burgenland, in Linz für das Land Oberösterreich, in Salzburg für die Länder Salzburg, Tirol und 
Vorarlberg sowie in Graz für die Länder Steiermark und Kärnten zu errichten. 

(4) Die Landesstellen nach Abs. 3 haben die Hauptstelle in Angelegenheiten des allgemeinen 
Versicherten- und Dienstgeber/innenservice zu unterstützen und die im § 434 Abs. 2 bis 4 genannten 
Aufgaben zu besorgen. Verantwortlicher im Sinne des Art. 4 Z 7 DSGVO ist hinsichtlich dieser 
Aufgaben stets die Hauptstelle des Versicherungsträgers. 



  Bundesrecht konsolidiert 

www.ris.bka.gv.at  Seite 2 von 2 

(5) Die Versicherungsträger können, soweit eine im Verhältnis zu den Versicherten und den 
Dienstgeber/inne/n örtlich nahe Verwaltung zweckmäßig ist, Außenstellen einrichten. 
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